
 
Beschluss Nr. V-130 
 
aus der 13. Sitzung 
der Verbandskammer 
am Mittwoch, 13.12.2023 

 

 
 
 
9. 2. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Echzell, Ortsteil Bingenheim im Gebiet „Blofelder Weg“ durch den 
Regionalverband FrankfurtRheinMain 
hier: Beschluss über die förmliche Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit 

V-2023-53 

 

Beschluss: 
1. Aufgrund der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
 betroffenen Gemeinde Echzell, der Abstimmung mit benachbarten Kommunen  
 und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange ist der Entwurf der oben genannten Änderung des FNP der Gemeinde 
 Echzell in der Fassung der vorgelegten Planzeichnung mit Begründung gemäß 
 § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen sowie öffentlich auszulegen. 
 Gleichzeitig werden die Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. Das 
 Verfahren wird nach § 233 Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch nach den Vorschrift- 
 en des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetztes vom  28. Juli 
 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221)  geändert worden ist, weitergeführt. 
 
2.  Ort und Dauer der Veröffentlichung sind im Staatsanzeiger für das Land 
 Hessen bekannt zu machen. 
 
3.  Der Regionalvorstand wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen, 
 insbesondere die benachbarten Kommunen und die Behörden und sonstigen 
 Träger öffentlicher Belange von der Veröffentlichung im Internet zu unterrichten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 

  
 
Ute Lauer 
Schriftführerin 
 




